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Reglement der Feuerwehr Jurasüdfuss

Alle in diesem Reglement genannten männlichen Personenbezeichnungen gelten
sinngemäss auch für Frauen

Gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung im Bereich des Feuerschutzes und Feuer-
wehrdienstes erlässt die Einwohnergemeindegemeinde Wiedlisbach folgendes
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Reglement dar Feuerwehr Jurasüdfuss
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Zweck \Ti. 1

Dieses Reglement bezweckt Menschen, Tiere, Pflanzen, die Umwelt
und Sachen vor Feuer-, Elementar- und anderen Schadenere;gnissen
zu schützen, insbssondere Öl-, Gas- und Chemieunfälle.

/^ 9eltungsbereich M»^
\3 k .. L

Dieses Reglement regelt den Vollzug der durch üb3rgeordnetes
Rechi c.n die Gemeinde überi.ragenen Aufgaben im Bereich Feuerwehr
im Zustänaigkeitsbereich der Gemeinde Wiedlisbach.

2 Bei verträglich geregelten Zusammenarbeiten mit ande-en Ge-
meinden erstreckt sich der Geltungsbereich entsprechend.

^ .
f 1 -^
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^Gemeindorat / 0L r
n -_.

Der Gemeinderat ist auf dem Gebiet der Gemeinde Wiedlisüsch und für
die verträglich geregelten Gebiete für die Umsetzung c:er durch das
übergeordnete Recht und die kommunalen Reglemenie vorgeschriebe-
nen und den Gemeinden übertragenen iviassnshmen verantwortlich.

Organe /.. /v
l

Dem Gemeinderot stehen für den Vollzug namentlich folgende
Organe zur Verfügung:

Der Feuerwehrkommandant

2 Der Gemeinderai kann weitere Personen mit der Organbestel-
lung versehen. Die Aufgaben und die Verantwortung regelt der Gemein-
derat in einer Veroranur.g.

Wshlbehörde 3 Die in Absatz 1 genannten Organe und deren Stellvertreter wer-
den durch den Gemeinderat gewählt.

? .i

^
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Auftragsumfang Der Game^nderat stellt die Gicherhsit au" dem Geme'.'idegebiet in
den in Art. 2 di3ses Regiemants genannten Bereichen sicher.

h/iittel für die Auf- 2 Die dem Gemeinderat dabei zur Verfügung stehenden person^!-
tragserfüllung len und finanziellen i\/l:*tel ergeben sich aus den ^ahmenbeoingung3n.
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Personelle Mittel Art. 6
Dem Gemeinderat stehen die Organe gemäso Art. 4 cieses Regls-nents
sowie die Feuerwehr zur Verfügung.

Finanzi3!le Miitel A :.7^

Die ^euerwehrrschnung wird als Spezialfinan^ierung geführt. Die
näheren Bestimmungen werden durch c;en Gemeinderat in einer Ver-
Ordnung geregelt.
2 Die Aufgabe der Feue.wehr ist im Sinne einer Spezialfinanzieruno
selbsttragend zu erfüllen.
Innert &cht Jahren seit erstmaliger Bilcnzisrung isl ein E.ilfälliger Vor
schuss abzutragen.
üie Verpflichtungs- und Vorschusskonti werden verzinst.
Anlagen und entnahmen werden durch den Gemeinderat beschlossen.
3 Die Feuerwehrersaizabgabe beträgt mindestens 2 % und höchs-
tens 10 % der Staatssteuerveranlagung und ist mit der ordentlichen
Steuerrechnung zu bezahlen. Die Ersaizcbgabe üeträgt mindestens
CHF 50.00 pro Jahr. Sie darf zurzeit abe;- CHF 400.00, bzw. später den
vom Regierungsrct festgelegten HöchstansEiz nicht überschreiten.

A Der Gemeinderat legt im Rahmen von Absatz 2 den Satz derl

Feuerwehrersstzabgs.be und den '-;öchstbetra£ in einer Verordnung fest.

5 Die der Feuerwehr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
ergeben sich aus
a) Beiträgen der GVB
b) Feuerwehrersatzabgabe
c) Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr
d) Verrechneten Einsatzkosten
e) Entschsdisung für Nachbarhilfe
f) Bussen

g) verkauf von nicht mehr benötigtem ^3uerw3hrmatenal
h) Weitere im Zusammenhang mit der Feuerwehr eingehende Beträge

6 Wird die Aufgabe "Feuerwehr" mit anderen Gemeinder. zusam-
men erfüllt, sorgt der Gemeinder&t iLir eine itnanziell trsnsperente Rech-
nungsi'ührung "Feuerwehr" Lind dar "Ers£iZ£böabe" -jnc; regelt dies in
einer Verordnung oder im Anschlussvertrag.

.tZusarsmenarbeit ^

V\e Zusammenarbeit im Bereich Feuerwehr isl anzusti-fsben, 30-<" ^

fern die Aufgaben in dor gewuncchLen Qualität u.id in wirtschaftlicnar
Weise eriullt werden können.

2 Der Gemeinderat isi für den Abschluss l'on Anschlussver*rägen
die riem Regiementszweck dienen abschliessend zuständig.

3 Der Gemeinderat regelt dqs Mitsprachsrecht der Vertragspartner
und den Einsitz von Vertretern der Vertragspartner im Anschlussvertrag
und sofern nötig in der Verordnung zu diesem Regiment.
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Aufgaben/Befug- Die Kommission öffentliche Sicherheit Wiedlisbach
nisse der Kom-
mission öffentli- a) srnennt, das höhere Kader gemäss Antr&£ der Feuerwehrkommlssion
ehe Sicharheit b) bewilligt Entlassungen von höheren Oi'fizieren und Unteroffizieren und

ungeeigneten Feuerwehrdienstpflichtige
c) genehmigt das Budget
d) bewilligt Kreditbegehren und ausserordentliche Anschaffungen 'nner-

halb ihrer Finanzkomoetenz
e) stellt Anträge an den Gemeinderat Für fachspezifische Arbeitsentschc-

digungen aufAnti-ag der Feuerwehrkommission.

ir "
M J ^

Die ^euerwehrkommission Jurcsüdfuss
Aufgaben/Sefug-
r"ssedeLFeLlelrl Die Kommission besteht aus 13 Mitgliedern und konstituiert sich selbst.
weh<-komm:ssion

Sie
a) bereitet die Ausführungsbeschlüsse zu diesem Reglement vor,
b) bestimmt, ob eine dienstpflichtige Person aktiven Dienst zu leisten

oder eine i^rsatzabgabe zu bezahlen r.at sowie über die Diensiver-
längerung gem. Art 4 der VO R/V,

c) entscheidet über Gesuche um^svreiung von der aktivere Feuer-
wehrdienstpflicht und von der Ersatzabgabepflicht; den Betroi'fenen
steht das Sinspracherecht an den Gemeinderat zu,

d) unterbreitet der ;<ommission öffentliche Sicherheit die Wahlvor-
schlage für die Ernennung des höheren Kaders,

e) beanti-agi der Kommission öffentliche Sicherheit Ernennungen und
Entlassungen von Offizieren und höheren Unteroffizieren,

f) beantragt der Kommission öffentliche Sicherheit die Entlassung
ungeeigneter Feuerwehrdienstpflichtige,

g) bestimmt, wer Kurs3 zu besuchen hat,
h) entscheidet über Entschuldigungen gemäss Art. K Abs. 3 Lii. d und

ederVOR/V,
entscheidet über Bussen, i'ür unentschutdigtes Fernbleiben von
Übungen, Kursen und Inspektionen (Ordnungsbussen im Übungs-
dienst),

]) unterbreitet dem Gem^inderriAnträge fürzu fällende Bussen (Aus-
nähme Ordnungsbussen im Jbungsdienst),

k) beschliess. im Rchmen des Voranschlagkredits über Anschs.i'fungen
und Arbeitsvergebungen.

t) ver&bschisdet zuhunden des Feuerwe;ir;nspektors das Üoungspro-
gramm,

m) erarbeite, üas jsl-.-liche budgs; zuhar.cien^derjfen-.mission ö^entii-
ehe Sicherheit, des Gsmeinderat3s und der Gemein-
deversammlung,

n) behandelt Kreditbegehren für dringende und unvorhergesehen3
Anschafrungen und stellt Antrag c-n die Kommission öffentliche Si-
cherhoit,

o) behandelt Eeschwerd3n im ^ienstüereich. Diese sind schriftlich
einzureichen.

p^ b^tTiht^^K^'r'^^,°ag^^ih<teaj<ah^^itüb'ed^m'^^imde~
und die finanzielle Situstion der Feuerwehr Jurasüdfuss. Insbeson-
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dere sind die erforderlichen Investitionen der nächsten 5 Jahre (In-
vestitionsprogramm) aufzuführen.

^--1- ;:^ J3C 'l^^^!.'4:r"^'^G (v;v <"»-.

.k*.(^.»

nhalt der Ver- ^:\. r.

Ordnung Der Semeinderet regelt ;n einer Verordnung zum Reglement der ^3L:3r-
wehr Juras'jdfuss insbesondere:

<t f 1 ''> .»r

df . v *.<? i- ^-

Aufgaben der Feuerwehr
Dienstpflicht zwischen dem 20. und dem äC. Altersjahr (auf freiwilli-
ger Basis kenn der Feuerwehrdienst früho;- begonnen und später
beendet werden), Einteilung, Ernennung und Fjefreiung
Ausrüstung
Cbungsdienst und Einsatz
Finanzierung, Versicherungen
Zuständigkeiten
Strafen und Schlussbestimmungen

p -» n* ^^* r> » ^ »» ff>i e^m^" C-3.» ^IJ^ -> ~.<-'^^ -if -^ .ur k ^ld-1-. _ P--/ i£^ ^

Strafbestimmungen

f
Il ~<t f » r

r T '-!' ^ T

Widerhandlungen rin.l.?
Widerhandlungen gegen Bestimmungen dieses Redementes

ocier descen Ausführungsbestimmungen werden mi* 3usse von CHF
20.00 bis CHF 1'000.00 üestrsft. Für die Strafverrolgung isl der Gemein-
derat zuständig.

2 Ausgesprochene Bussenbeträge inr. ßereich Feuerwehr siud für
Feuerwehrzwecke zu verwenden.

3 Bestrafungen nach Art. 47 bis 49 F7G bleiben vorbehalten.

4, Oie Verordnung regelt die weiieren Einzelheiien.

W
^

'r.F ^ n. . ^» v 9A

*In^raftireten A**"tCr ^ If

Ci3ses Reg'en-.ent tritt per 01. Januar 2010 in Kraft.

Anpassung das T ^ /
h r.

Reglomen^s Wenn aufgrund n3U2r oder üüercrbGiteter Vorschrif.en von Bund oder
Kanten Anpassungen dieses Reglements nötig werden, kann der Ge-
mehders.t die sic;i aus dem über&eordneten F<echt zwangsläufig erge-
bsnden Änderungen beschliessen.
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Aufhebung bis- Art. 15
herigen Rechts Das vorliegende Reglement hebt das Feuerwehrreglement vom 23. Ja-

nuar 1996 und weitere widersprechende Vorschriften auf.

Genehmigungsverbal
Die Gemeindeversammlung vom 08. Juni 2009 hat dieses Reglement beschlossen.

Einwohnergemeinde Wiedlisbach
Gemeinderat
Die Präsidentin Der Sekretär

\^y
U D. .^f ^K. Hofer H. Ruef

Auflagezeugnis
Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement dreissig Tage vor der beschlussfassenden
Versammlung in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt. Er gab die Auflage im Anzei-
ger für das Amt Wangen Nr. 19 vom 07. Mai 2009 und Nr. 23 vom 04. Juni 2009 vom be-
kannt.

Wiedlisbach, 8. Juni 2009 Der Gemeindeschreiber

H. Ruef

Publikation

Das Inkrafttreten des vorliegenden Reglements wurde im Anzeiger Oberaargau West, Nr. 3
vom 21. Januar 2010 publiziert.

Wiedlisbach, 19. Januar 2010 Gemeindeverwaltung
Wiedlisbach
Der Gemeindeschreiber

c.

H. Ruef
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